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Stadt Delmenhorst 

Bekanntmachung der Tierseuchenbehördli-
chen Allgemeinverfügung über die Anordnung 
der Aufstallung von Geflügel zum Schutz ge-
gen die aviäre Influenza vom 06.12.2021 

Im Gebiet der Stadt Delmenhorst gehaltenes Geflügel 
(Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fa-
sane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ist ab 
sofort ausschließlich 

1. in geschlossenen Ställen oder 
2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überste-

henden, nach oben gegen Einträge gesicherten 
dichten Abdeckung und mit einer gegen das Ein-
dringen von Wildvögeln gesicherten Seitenab-
grenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), 

zu halten. 

Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme wird an-
geordnet. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft. 

Begründung: 

Diese Verfügung basiert auf Artikel 70 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Artikel 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 
2016/429 sowie § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung 
und einer von uns vorgenommenen Risikobewertung 
nach Maßgabe des § 13 Geflügelpest-Verordnung. 

Gemäß Artikel 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Ar-
tikel 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 er-
greift die zuständige Behörde bei Verdacht des Auf-
tretens von u. a. hoch pathogener aviärer Influenza 
(Geflügelpest AI) die erforderlichen Seuchenpräven-
tions- und -bekämpfungsmaßnahmen, um eine Aus-
breitung des Virus auf gehaltene Vögel Geflügel zu 
verhindern. 

Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß 
Artikel 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 
die Isolierung von gehaltenen Tieren der für die Ge-
flügelpest empfänglichen Arten anzuordnen, wenn 

dadurch der Kontakt zwischen Wildvögeln und gehal-
tenen Vögeln und Geflügel und damit eine Ausbrei-
tung in den Haustierbestand vermieden wird. 

Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne 
des. Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 
ist die Anordnung der Aufstallung von gehaltenen Vö-
geln und Geflügel gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 der Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflü-
gelpest-Verordnung) anzusehen. § 13 Abs. 1. S. 1 
Geflügelpest-Verordnung konkretisiert dahingehend 
die Seuchenpräventionsmaßnahme „Isolierung“ mit 
dem Ziel den Kontakt von Wildvögeln zu gehaltenen 
Vögeln und Geflügel zu verhindern. 
Grundlage dieser Allgemeinverfügung ist die in § 13 
Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung genannte Risikobe-
wertung. 

Insbesondere ein positiver Nachweis der Geflügel-
pest im Landkreis Oldenburg nahe der Stadtgrenze 
zu Delmenhorst ist der Hintergrund dieser Bewer-
tung. Im LVI-Oldenburg wurde am 06.12.2021 in ei-
nem Geflügelbestand in Hoykenkamp, Landkreis 
Oldenburg das amtliche AIV-H5 festgestellt. 

Bei der hochpathogenen aviären Influenza handelt es 
sich um eine hochansteckende und anzeigepflichtige 
Viruserkrankung des Geflügels und anderer Vogelar-
ten, die schnell epidemische Ausmaße annimmt. 
hohe Tierverluste und enorme wirtschaftliche Schä-
den für heimische Tierhalter und fleischverarbeitende 
Unternehmen sind die Folgen. 

In der Stadt Delmenhorst werden derzeit ca. 3.800 
Stück Geflügel gehalten. Die Maßnahme dient dem 
Schutz der Geflügelbestände vor einer Ansteckung 
durch Wildvögel, die als potentielle Überträger gel-
ten. Es ist zu befürchten, dass es zu einer Einschlep-
pung in die Nutztierbestände kommt, da es sich bei 
diesem Erreger um einen hochansteckenden Typ 
handelt. Um eine derartige Übertragung in hiesige 
Geflügelbestände zu verhindern, ist die vorgenannte 
Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen. 

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeitpunkt der 
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Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer All-
gemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntma-
chung folgt, festgelegt werden. 

Begründung der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung: 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige 
Vollziehung im besonderen öffentlichen Interesse an-
geordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, 
da die Ausbreitung der Geflügelpest und somit die 
Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaft-
lichen Folgen sofort unterbunden werden muss. 
Die Maßnahme dient dem Schutz sehr hoher Rechts-
güter. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche 
und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden 
sind höher einzuschätzen als persönliche Interessen 
an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines ein-
gelegten Rechtsbehelfs. Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die Anordnung der Aufstal-
lung des Geflügels eine milde Maßnahme darstellt, 
die insbesondere auch dabei helfen soll, dass der Ein-
trag des Virus über Wildvögel in den Bestand auch im 
Interesse des jeweiligen Geflügelhalters verhindert 
wird. 
Die Maßnahme ist effektiv und führt schnell zu einer 
hohen Wirksamkeit hinsichtlich der Verhinderung des 
Kontaktes mit Wildvögeln. Eine aufschiebende Wir-
kung einer Klage würde diesen notwendigen schnel-
len Erfolg bis zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens 
verhindern. Dies führt in der Abwägung der Einzelin-
teressen an der Wahrung der aufschiebenden Wir-
kung einer etwaigen Klage und der Interessen der 
Allgemeinheit an einem schnellen Vollzug der Maß-
nahme dazu, dass die Interessen der Allgemeinheit 
an einer Anordnung der sofortigen Vollziehung über-
wiegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Oldenburg in 26122 Oldenburg, Schloßplatz 10, er-
hoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsge-
richt Oldenburg schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektro-
nischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz (Nds. 
ERRVVO-Justiz) vom 21. Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 
367) in der derzeit geltenden Fassung zu erheben. 
Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht die aufschie-
bende Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder 
teilweise wieder herstellen. 

Allgemeine Hinweise: 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist 
mir unter der Telefonnummer 04221-99 1234 sofort 
zu melden. 
Die Haltung von Geflügel (Hühner, Enten, Gänse, Fa-
sane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, 
Wachteln oder Laufvögel) muss bei der zuständigen 
Behörde angezeigt sein (§ 26 Viehverkehrsverord-
nung). Wer dies bisher noch nicht gemacht hat und 
über keine Registriernummer für seinen Geflügelbe-
stand verfügt, sollte die Anzeige über den Fachdienst 
Veterinär- und Ordnungswesen dringend nachholen 
Auf die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnah-
men (§§ 3, 5 und 6 Geflügelpest-Verordnung) wird 
ausdrücklich hingewiesen. 

Ordnungswidrigkeiten: 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgeset-
zes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhan-
delt. 
Ordnungswidrigkeiten können mit einem der 
Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Buß-
geld bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

Delmenhorst, 06.12.2021 

Im Auftrag 

Dittelbach 

Rechtsgrundlagen 
- Gesetz zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tier-

seuchen (Tiergesundheitsgesetz) 
- Verordnung (EU) Nr. 2016/429 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im 
Bereich der Tiergesundheit (Verordnung (EU) 
Nr. 2016/249) 

- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung) 

- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

in der jeweils geltenden Fassung. 

 

Stadt Delmenhorst 

Bekanntmachung der tierseuchenrechtlichen 
Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Ge-
flügelpest bei Nutzgeflügel vom 07.12.2021 

Auf der Grundlage der Art. 60 bis 71 der VO (EU) 
2016/429 i.V.m. Art. 11 bis 67 der VO (EU) 2020/687 
i.V.m. §§ 18 bis 33 der GeflPestSchV warden nachste-
hende Maßnahmen bekannt gegeben und verfügt: 

Im Landkreis Oldenburg, Gemeinde Ganderkesee, ist 
am 06.12.2021 ein Ausbruch der Geflügelpest mit 
dem Erreger H5N1 amtlich festgestellt worden. 

Gebiete um Seuchenbestände warden mit einem Ra-
dius von mindestens drei Kilometer als Schutzzone 
(ehemals Sperrbezirk) festgelegt. 

Außerdem wird um die jeweilige Schutzzone eine 
Überwachungszone (ehemals Beobachtungsgebiet) 
mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern 
um den Seuchenbestand festgelegt. 

Die Stadt Delmenhorst hat daher folgende Schutz- 
bzw. Überwachungszone eingerichtet: 

Schutzzone: 

Die Schutzzone umschreibt folgenden Teil von Del-
menhorst: 

Sie verläuft im Norden von der Stadtgrenze entlang 
der ehemaligen Bahnlinie nach Süden bis zum 
Schnittpunkt mit der Delme, dem Lauf der Delme fol-
gend bis zur Nordenhamer Str., von dort in westlicher 
Richtung bis zur Wendenstr., dieser bis zur Einmün-
dung Thüringer Str. folgend, entlang der Thüringer 
Str. bis zur Stedinger Str. und weiter auf der Wel-
sestr. bis zur Mühlenstr., deren Verlauf stadteinwärts 
folgend bis zur Bahnlinie, entlang der Bahn in Rich-
tung Oldenburg bis zum Schnittpunkt mit der Welse, 
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anschließend der Welse folgend bis zur westlichen 
Stadtgrenze zum Landkreis Oldenburg. 

Überwachungszone: 

Die Überwachungszone umfasst das gesamte 
Stadtgebiet. 

 

Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahmen wird an-
geordnet. 

Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 

Hinweise: 

1. Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung 
auf Geflügelpest ist dem Veterinäramt unver-
züglich anzuzeigen (§ 4 Tiergesundheitsgesetz) 

2. Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Vorschriften zur Bekämpfung der 
Geflügelpest zuwiderhandelt, handelt ord-
nungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet 
werden (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 Tiergesundheitsge-
setz). 

Begründung: 

Die aviäre Influenza, umgangssprachlich auch Vogel-
grippe genannt, ist eine durch Viren ausgelöste In-
fektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt 
im wilden Wasservogel hat. Diese Viren treten in zwei 
Varianten (gering und hochpathogen) und verschie-
denen Subtypen (H1-16 in Kombination mit N1-9) 
auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) 
der Subtypen H5 und H7 verursachen bei Hausgeflü-
gel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder 
nur milde Krankheitssymptome. Allerdings können 
diese Viren spontan zu einer hochpathogenen Form 
(hochpathogene aviäre Influenzaviren, HPAIV) mu-
tieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. 

Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend 
und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheits-
zeichen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb 
weniger Tage bis zu 100 % der Tiere erkranken und 
sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger 
schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren nicht 
immer zum Tod und kann bei milden Verläufen gänz-
lich übersehen werden. Das führt zu hohen Leiden 

und Schäden bei diesen Tieren. Die wirtschaftlichen 
Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch. 

Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit 
dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus 
Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kontakt ste-
cken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpi-
cken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die 
von infizierten Tieren gelegt werden, können virus-
haltig sein.  

Infektionsquellen können ebenso kranke oder an Ge-
flügelpest verendete Tiere sowie deren Ausscheidun-
gen, insbesondere der Kot sein. Bei Ausbruch der Ge-
flügelpest hat der Gesetzgeber daher unverzügliche 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt. 

Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest 
ist im EU-Recht in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 
2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es 
sich um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Ka-
tegorie A nach Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 a) 
VO (EU) 2016/429 i.V.m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i.V.m 
dem Anhang der VO(EU) 2018/1882.  

Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitglied-
staaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht 
nationale Maßnahmen festzulegen, sofern die natio-
nalen Maßnahmen dem europäischen Recht genügen 
und zur Bekämpfung der Ausbreitung der Seuche er-
forderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Ge-
flügelpest-Verordnung (GeflP-VO) gilt somit in allen 
Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderun-
gen als das europäische Recht stellt oder diesem wi-
derspricht und die Maßnahmen erforderlich und ver-
hältnismäßig sind. 

Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festge-
stellt, so legt die zuständige Behörde eine Sperrzone 
fest, bestehend aus einer Schutzzone von mindes-
tens 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb und einer 
Überwachungszone von mindestens 10 km Radius 
um den Ausbruchsbetrieb. 

Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größe-
ren Überwachungszone und entspricht dem früheren 
Sperrbezirk nach nationalem Recht. Die Sperrzone 
enthält teilweise weitergehende Maßnahmen als die 
Überwachungszone. Nach Aufhebung der Schutzzone 
gelten die Maßnahmen für die Überwachungszone 
weiter. Das ergibt sich aus Art. 60 b VO (EU) 
2016/429 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 a) i.V.m. Anhang V 
und Anhang X der VO (EU) 2020/687. 

Die Überwachungszone entspricht dem früheren Be-
obachtungsgebiet nach nationalem Recht und kann 
frühestens nach 30 Tagen aufgehoben werden. Das 
ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i.V.m. 
Art. 39 Abs. 1 i.V.m. Anhang V und Anhang XI der 
VO (EU) 2020/687. Beide Zonen bleiben bestehen, 
bis die jeweilige Festsetzung wieder aufgehoben 
wird. 

Bei der Festlegung sowohl der Schutzzone als auch 
der Überwachungszone haben wir die Mindestradien 
zum Ausbruchsbetrieb im Landkreis Oldenburg be-
rücksichtigt. 
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Bei jeder einzelnen der getroffenen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen sind wir zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Maßnahme geeignet, erforderlich und 
angemessen und damit verhältnismäßig ist, um die 
Ausbreitung der Geflügelpest zu bekämpfen. 

Auf der Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 
VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und da-
mit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der 
Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt 
werden. Von dieser Möglichkeit haben wir zur Verhü-
tung der Weiterverbreitung der Geflügelpest Ge-
brauch gemacht.  

Begründung der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung: 

Nach § 37 TierGesG hat die Anfechtung bestimmter 
Anordnungen keine aufschiebende Wirkung. Nach § 
80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung 
für sonstige Anordnungen im besonderen öffentli-
chen Interesse angeordnet werden. Diese Vorausset-
zung liegt hier vor, da die Ausbreitung der Geflügel-
pest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen 
wie auch wirtschaftlichen Folgen sofort unterbunden 
werden muss. Es besteht ein besonderes öffentliches 
Interesse daran, dass die Festlegungen der Schutz- 
und Überwachungszone und die damit einhergehen-
den notwendigen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
schnellstmöglich wirksam und durchsetzbar werden. 

Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung 
durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung, 
würde die Verbreitung der Geflügelpest begünstigt o-
der könnte eine bereits stattgefundene Verschlep-
pung erst verspätet erkannt werden. Dadurch wür-
den den betroffenen empfänglichen Tieren erhebli-
che, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden sowie 
den Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftli-
che Schäden zugefügt werden. 

Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämp-
fung überwiegt das besondere öffentliche Interesse 
daran, dass auch während eines Rechtsmittelverfah-
rens die erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaß-
nahmen durchgeführt werden können. Die Maßnah-
men dienen dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die 
Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der da-
mit verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher 
einzuschätzen als persönliche Interessen an der auf-
schiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten 
Rechtsbehelfs. 

Wichtiger Hinweis: 

Das Aufstallungsgebot vom 06.12.2021 für 
sämtliches dort genannte und in der Stadt Del-
menhorst gehaltene Geflügel gilt weiterhin 
und ist unbedingt einzuhalten! 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser All-
gemeinverfügung kann Klage beim Verwaltungsge-
richt Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg er-
hoben werden. 

Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht 
Oldenburg die aufschiebende Wirkung gem. § 80 
Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. 

Delmenhorst, den 07.12.2021 

Im Auftrag 

Dittelbach 

Rechtsgrundlagen: 

 Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und 
zur Änderung und Aufhebung einiger Rechts-
akte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 
2016/429) 

 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 
über die Anwendung bestimmter Bestimmun-
gen zur Seuchenprävention und –bekämpfung 
auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Er-
stellung einer Liste von Arten und Artengrup-
pen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbrei-
tung dieser gelisteten Seuchen darstellen (VO 
(EU) 2018/1882) 

 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Er-
gänzung der VO (EU) 2016/429 hinsichtlich Vor-
schriften für die Prävention und Bekämpfung 
bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 
2020/687) 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung – GeflPestSchV) 

 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygiene-
vorschriften für nicht für den menschlichen Ver-
zehr bestimmte tierische Nebenprodukte und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 (Verordnung über tierische Neben-
produkte)  

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

 Verordnung zum Schutz gegen die Verschlep-
pung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehver-
kehrsverordnung) 

in der jeweils gültigen Fassung  

Hinweise für die Überwachungszone:  

- Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel 
und Federwild, Eier sowie von Geflügel und Fe-
derwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie 
tierische Nebenprodukte von Geflügel dürfen 
weder in einen noch aus einem Bestand ver-
bracht werden. 

- Der Tierhalter hat sicher zu stellen, dass 

die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels 
von betriebsfremden Personen nur mit betriebseige-
ner Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten 
werden und dass diese Personen die Schutz- oder 
Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles oder des 
sonstigen Standortes des Geflügels unverzüglich ab-
legen, 

Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gerei-
nigt und desinfiziert und Einwegkleidung nach Ge-
brauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

- Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvo-
gelbestands dürfen nicht frei gelassen werden. 
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- Die Beförderung von frischem Fleisch von Ge-
flügel aus einer Schlachtstätte, einem Zerlege-
betrieb oder einem Kühlhaus ist verboten. 

- Die Durchführung von Geflügelausstellungen, 
Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnli-
cher Art ist verboten. 

- Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen 
gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, 
tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futter-
mittel oder sonstige Materialien, die Träger des 
hochpathogenen aviären Influenzavirus sein 
können, befördert worden sind, sowie Fahr-
zeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen 
Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich 
nach jeder Beförderung nach näherer Anwei-
sung der zuständigen Behörde zu reinigen und 
zu desinfizieren. 

Allgemeinde Hinweise: 

Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist 
dem Veterinäramt der Stadt Delmenhorst sofort zu 
melden. 

Gemäß § 32 Abs.1 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz han-
delt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Vorschriften der Geflügelpest-Verordnung zuwi-
derhandelt. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 

 

 

  



Amtsblatt für die Stadt Delmenhorst 8. Dezember 2021 Nr. 7 

 

  6 

 

Herausgeber 

Stadt Delmenhorst - Rathausplatz 1 - 27749 Delmenhorst 
Fachdienst Recht 

Mail: recht@delmenhorst.de - Fon: 04221-991174 - Fax: 04221-991274 

Erscheinungsweise: 

Das Amtsblatt für die Stadt Delmenhorst ist ein elektronisches amtliches Verkündungsblatt, 
dass ausschließlich im Internet unter der Adresse www.delmenhorst.de bereitgestellt wird. Das 
Datum de der jeweiligen Ausgabe ist identisch mit der Bereitstellung im Internet. 

Delmenhorst, den 08.12.2021 
- elektronisch signiert - 

K. Koehler 
Stadt Delmenhorst 
Fachdienst Recht 


